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_NtCHTVERTRAUlICHES O<?KUMENT. 

Version enthält keine - Beschluaskammer 41­
Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 

BK....12-379 

In dem Verwaltungsverfahren 

auf Gru"" des Antrags 

I 

der MlbldlllOche NetqI_UlChaft Strom mbH (Vorm. envia Verteilnetz GmbH), Magdebur~ 
gar Straße 38. Cl8112 Halle (Seale). vertreten durch die Geschäftsführung, 

Antragstellarin, 

vom 21.12.2011, wegen~Genehmigung einer 8e1reIung von den Netzentgden nach 
519 Alts. 2 S. 2 und 3 MEV, 

auB.erdem verfahrensbeteiligt: 

, I,', , , , 
0.1 Gfanpack GmbH &po. KG (frOher BSN GI.spack GmbH & Co. KG). HDttengaae. 1, 
02994 Bamldorf. V8f(nIIl8n dwc:h dill O~I GlASSPACK Verwaltunpg.,(lschaft mbH. diese 
vartre1Dn durch da GeschlftsfOhrung, 

Beteiligte. 

hat de BeeahILlS8kammar 4 dar Bund_nl_entur fQr IltiktliJ. Oll. Telekommunikation. 
Post und eisenbahnen. Tulpenfeld 4, 63113 Bonn, 

durch 

den Vorsitrendan er. Ftank-Peter Mensen, 
den Bei..... Ralner Bw;ch' und 
dln ......Mario Lamoratta 

am 12.07.2012 

be8chl....n: 
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1. 	 Die Befreiung der a.ta!llgtin von den NGentgetten der AntragsteIterin 10r die Abnall­
meetelle .Bemsdort" Wircf mit WirkuMSf ab 01.01.2011 unbefristet genehmigt. 

2. 	 Der Antragst.Harin wird aufgegeben, dar BeschlUSakammer zeftglaieh mit der Versan­
dung dar Jatlresendabrechnung an die Beteiligte eine KDpie dar betraffendenJah­
re&llfldabrechnung zur Verfügung ~ stellen. 

3. 	 DerA~lerinWJrd aufgegeben, dar BeschlUSSf<lmmer unvaQglich nad1 Ab­
SChluß an.~ Karenderjahfe8 etnen Nactwels Qberdie gern.& § 19Ab&. 2 S. e 
und 7 StromNEV tatslchlich geltend gemachten MindlrerlOle vorzulegen. 

4. 	 Oie Ent&c:hefdung steht unter demVorbehalt des W1dem.l8. 

5. 	 Dia Beteiligte hat die Kalten das Verfahrens zu ~n. Für diese Entscheidung wird zu 
Lat8n ..Beteiligten aineGebOhr in H6hevon"€ featgetatzt. 

Gründ. 
I. 

Die Antragateflerin belreibt ein Vertellneta der allgemeinenVeracwgung mit Eleldrizltat in der 
BundeaAlPUblikDfIlßSChland. DarDber hinaus beliefert eie LeCztverbraucherin ihrem NellGebiet 
mit Elaktl'izitlt. D$lNetz der Artragatallerin besteht aus Hoch--. Mittel- und Nlederspannung_ 
tungen. Die envie VerteilnelZ GmbH wird seit dem 1, Januar 2012 unter dem Namen Milteldeut· 
sc:tce Netr.geseftaehaft strom mbH gefOhrt. 

OIe 10r das Jahr 2011 vottigen Netzantgalte dar Antragstlflerin bemessenlichgemlß, ihrem 
Prei8blatt 1 .NeaentgeIte fOr Kunden mit Leistungsmeseung". 

JahresbenUlZIqJAtuI'ldet1 ,-, ~ 

<2.500 hla :1&2.500 Na 
NeiZnWung bei 
Ausspeisung aus Leistungs- Arbeit1preis Lei8lUngs- Hbeltlprei. 

preisflkWa cfJkWh prais~ ctJkWh 

Hochspannung 15,'6 2.12 69.88 0.34 
Ums~nung HSIMS - 16,87 3.13 82,92 0,08 
Mitte/apannung 21.18 3,18 79.68 0.82. ­
umspannung MSINS 24,88 3,78 103,. 0,84-
Niadarspanntlflg 30,76 4,21 109,26 1,Q7 

Die Beteiligte ist in dar GlasprodUktion tMig. An ihrer Abnahm88lelleln Bernlidorf batreibt sie 
eine Glutlatte in deraie OlllverpacJ<ungen htnteIIL 

http:W1dem.l8
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lm Kalenderjahr 2011 bezog die Balgte ...dem Netz der Anlragstellerin WHt folgt elektri$C;he
Energie. 

Kalenderjahr 2011 

Abnahmwtel!la Bem1dOlf 
Net2ebene 

JanreshöChstllistung 
Jahrasbenutzungidauer 

MitMlsparmung 

Mit Schreiben vom 21.'2.2011 hat die AntnIg$tlilllerin beantragt, 
die Berraung der a.iligten von den Na1Zentgalflln dar Antragatellerin mit 
Wrkung zum 01.01.2011 unbefristet zu genehmigen. 

MitWette""" Schrtiben vom 20.04.2012 hat die Antragsteßerin die Janresabrechung 2011 Dbar.. 
mitten. 

Mit e-Mail vom 04.07.2012 hat die MtragsteIIa1n die Firmanbezaichnung darBetelflgten korri­
giert. Demnach wird die BSN Gta&spad< GmbH & Co. KG auf Grund elnar Umfinni....,g heute 
unter dem Namen 0.1 G_pac:kGmbH & Co. KG gefOhrt. 

DerAntrag wu~. auf den "'1tem.-Beitan da, Bundasnetzagentur sowie In der Ausgabe 
Nr. 312012 dltAmttblatts der Bundesnetzagentt.r ais MIlteilung Nr. 180 verOffentlid1t. 

Zur S8gi'0l'ICIung des Antrags fUhrt die AntragsteClerin aus. dau die Stromabnlilhrne der 8etei1g. 
ten ..s dam NatzderAntragsteUerin an der Abnahmestalle ..BemadOrf" im Kalenderjahr 2011 
eile Benutzungn.tundenJatll von mindestens 7.000 Stunden .....cht und der Stromverbrauch an 
dleeer Abnahmeetelle 10 Gigawattstunden pro ....hr Ober81iegen habe. Dal"OtKIr hinaus seien 
derzeit keine GrUnde dafDr nchtllchl warum di..zukünftig richt rnthr cter Falt Mln 8OIe. 

Dem BundeekaJtalamt sowie dar nach landesracht zuatl.ndiaan RagulieNnpbahOrde -
LandH Saehaen-Anhd wurde jeweils unter dtiIm 06.07.2012 Gelegenheit zurstallungnahme 
gegeben. 

Wegen der weiteren einzelheiten Wird auf den Inhalt der Akte Bezug.genommen. 

11. 

Dem Antrag ist s1iInZUgeben. Er istzulaSlig und begrOndat. 

~tlgrundllg. derO.....,migung ist § 19 Abs. 2 S. 2 und 3 StfOmNEV fn VerbindUng mit 824 
8.1 Nr. 3 EnWG. . 
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1) Formelle Rechtlnlllgkeit 

a) Zu6ländigkeit 

Die Vor..llltzungen fQr ein BaKhlusskammerverfahren gemlß §§ 64 und 59 Abt. 1EnWG 

.ind ."fallt, denn es handelt siCh um eine Entachaidung nach den Regelungen dII8 enWG •. 


. einer auf' dar Gru~tage des EnWG et'!8S5enen RechtaVerordnung, die,ein Enargieveracrgungs.. 

",*rn.hmen betrifft, an dessen Valnetz: Ober 100.000 Kunden unmittelbar oder mittelbar 
ange&Chrossen sind und die tnfolgedallsen nicht in die Zu&umdigkait der Landalraoulierungsbe­
h6rdennach § 54 Abs.2 EnWG 11111. ° 

b) Beteiligung anderer Behoraen 

Dem Bur1deskartellarnt und der ZI.I8tIndigen LandesRigulierunjJ$beh6rdewurden gemlQ,§ 58 
AM. 1 S. 2 EnWG rechtZeitig Gategenheit zur stellungnahme eingeraumt. 

2) Materlel'e RechlmUfgkalt 

Die Voraussetzungen tUr eine Befreiung der Beteiligten von dan Netzantgelten derAntragatelle­
Rn gern. 119AbtI. 2 S. 2 und 3 ~1romN!V sind erfQIlt. 

Danach 1011 ein Letztverbl'aucher insoweit grundsätzlich von den Netxentgeltan befrett werden, 
sofern seine Stromabnahme aus dem Netz der allgemeinen Versorgung flir den eigenen 
Velbrauch an einerAbnahme8tel1e die 8enutzurasBtundenzehl von mindestens 7.000 Stund", 
_rrelcht und der Stromvert,auchan diaeer Abn.hmestene 10 Gigawattstunden Qbe....gt. 

In dieIem Zl8amm8mang lGt zu beaChten. dass alch 519Abs. 2 S. 2 StromNEV nach der ein­
deutigen Intention des V.ordnunQl9lbBrs hinsicht.eh derVoraussetzungen von 7.000 Benut· 
zungsslund.n und 10GWh trotz des weggefallenen auadrOc:klichan Bezugs ebenso wie im Falle 
des Satte8 1 auCh weiterhin J..ua aufein vollatandiges Kalandetjahr _iene" °mu.•• FOr daa 
Jahr 2011 folgt ~U8. dass die Befreiung das ganze Kalenderjahr umfasst. 

Oie Antragatelertn hat in nachVOllziehbarer und ausreichender Waise dargelegt, dass die Betet­
Iigte (inhzug auf den eigenverbrauchten strom) die In $* 2 genannttln Vorauseetzungen Im 
zuganehmlgendttn KaMndeijahr 2011 bere1l8 erfUllt hat. DaNr hat sie die Jahrellbrachung 2011 
DbermftteIt. DarQber hinaus hat dieBeteßigte bereit. im Kalenderjahre 2008 eine enttprwChencie 
jltlrlche BenLltllmgHtundenzahl und einen enlSprac:4lenclllll jltulichen Stromverbrauch aufgir 

° 

Willen und dabei die KrIterien für eine GenehmiGung deutlich obcnChrltten. Auf Grund Ihra 
GlelchmlBiaan Abnahmeverhaltens Ist davon auazugehen, dass die Betail_ die Kriterien fDr 
eine Befreiung auch kOnftlg erfüllen wird. ClTOnde, die einer Bafrelung ....nahm'"entge. 
genetehen kaMten. lind volliagend niCht erslChtlrch. 

S) Geganltand der llefralung 

Von der a.freiung bttn:wffen ist aulSchließlid'l das vom betlUlfenen Letzt.verbraudw",u ~ 
da eigentliche NetzantaeI. wetchesllch gerneß § 17 Ab&. 2 StromNEVaus dem Jahre&tei&­
tungaentgelt und dem MHlitserlgelt zu..-nmenS8lZt. Die Befi8lung umfasst ckIgagen nicht die 
gemI& § 17 At-. 1 S1I'OmNEV ferner IU uhlendan Entgelte fQr den Meea8telenbelrieb. die 
Messung und die Abrechnung. Ebenfalls nicht von der Befreiung umfa&lt VMrden ggf. 110Gb ne­
baß dem tNgenldWI NatzentgBlt lIIhobenft Entgelte, z.B. Entgelte fQr vombatrvffenen LetI1.. 
verbrauc:ber in AnaprUCh genommene Netzraeervekap.natsteietungen. Ebenf"l. niCht erfasst 
werden IOf1IStige geHtzlicha Umlagen, wie .aEEG-lJm1age. KWK..Abgabe ader Kon•• 
onaabgabe. Ebenfalls von der Befreiung nicht umtäS51 ist der Anteil des Natlentgelt8, der 1m ° 

FlAedesBetrtebs einer Kundenanlage i.S.v. § 3 Nr. 24a EnWG den an die Kundenantage "'"" 

http:hinsicht.eh
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geaahlOSl8fl8rt Nutzern zualrechnen ist. es l8i denn, bei den Nutzern handelt 88 sich um mit 
dem Letztverbraucher verbundene Untamehmen im' Sinne des § 15 AktG. 

Von dar Befreiung erfasst werden dagegen naChALlffMsung der Bunclasnatzagentur etwaig zu 
zahlende entgelte fUr singulär genutzte Betriebsmittel. DieS ergibt sich bereits daraua, daII § 19 
Abs. 2 5.2 StromNEV hinsiChtlich das Voriiegens der Safraiungsvorrausetzungen aur den tat.. 
aichliehen Verbrauch an dar Atmetmastelle abstellt. Die Regelung de$ § 19 AbS. 3 strcxnNEV 
wird hierdurch vardrtngt. 

4' Verpflichtung zur Yarlagl der Jah.....ndabrechnung 

Die AntraaIteIlenn und die Beteiligte warden darauf NngewiBientdaU CU. Befreiung gaml& 
t 19 Abi. 2 S. 9 StranNEV unter dem Vorbehalt Oht.das" nur solange gilt. wie lidla. 
l.astverhaltln der Beteiigten als Letztverbraucher tatdchlioh $0 darstellt. wie prognostiziert und 
dadurch die VoraulHtzungen des 519 Aba. 2 S. 2 StramNEV MUlt sind. 

Cie im Tenar zu 2. anth.tteneAuftage. der s.eh!u,skammer WlautgefordeJt eine AbeChrift der 
jeweiligen Jetvesabachlussrechnuog zu Qbert...., bert.lht auf § 36 Aba. 1VwVfG. Danach 
dient 4'11 Verpftlcttung zur Vorlage dar Jahte8Bndabrechnung dan ZW8ck, dir Belc:hlusskam­
mar gemaß § 19AbS. 2 S. g StrDmNEV die Kontrolle dertat8lJchtichen Einhaltung der Voraus­
smungen deS • 19 Abs. 2 S, 2 StromNEV zu ermöglichen. Sie _It fOr die Antragstellerln auch 
keine unanoemeasene Belastung dar. 

6) Verpftlchtungzum NachWeI. der tatIIIchllch geltend gemachtan Mlndentrta. 
Die Im Tenor zu 3. erihaltlln. Auflag•• der BeschlUSSkammer unverzOglich naeh At*ahfu. ... 
n. jedan Kalenderjahres einen NachWeis Ober die gemll § 19 Abt. 2 S. 6 I.I1d 7 StromNEV 
tatslChlich geHend gemachlan MindanrIGIB vorzulegen berUht ebenfalls auf § 36 Abi. 1 
VvNfG. Dia Nebanbestimmung ist arf'ordar1ich, um die Bundesnetlagenl~ In die Lege RU wr· 
setzen. dja mit dem VOI'g8Hhenen W~mechal'liSmU$ verbUndenen tatlachllahe Kosten.. 
verfagwungen auf die Obar1ragungsnetzbetrBiblr nach § 19 Aba. 2S. es StramNEV bzw. die 
tat8lchHChe Verrechnung der Mindererlö&e zwischen den ObertragungsnelzbtltNlbem nach 
519 Abe. 2 S. 7 StromNEV im Hinbaick auf die Ermittlung der ErtO&obergrsnzen gemaß § 4 
ARegV nachvol1Zi8h.an zu können. Sie stellt far dieAntragsten.tln auch keine unangemessene 
ae.astung dar. 

') WlderrufavortHt... 
Der im Tenor Zu 4. enthaltene Vorbehalt des voliSUlndiglillnodertllilwtlisan Widerrufe beruht 
ebenfalls auf 138Abt. 1 WNfG. Danach darf Bin Verwaltungsakt, .ur den eir1 An.,.,ruch be­
Iteht, ml.".Nebenbestimmung verwehen warckln. um Sicherzustellen. dass die gesetzlichen 
VorausutzW'lgln cl..V....itunQSaka aud1 tatdc"nch erf~lt werden. Wie berei\llctarg..ellt. 
8teht die BefreIung von den NBtzentgllten gemlß § 151 Ab:&. 2 5.9 8tromNEV unt.dem gllltZ­
liehen Vorbehalt. dass die VereInbarung nl,lr $OI8nge gil, wie sich das LaStverhlltan diH uat­
vll'bl'auCherS auch tatsächliCh so darstellt wie prognaatiziert und dadurch die Yanluaaetzungendes' 19 AbI. 2 S. 2 StromNEV MfOIIt sind, Di•• bedeutet in Bezug auf die erteilte Genehmi- . 
guno. dass damit auch diaee hinfilig Wird und danemapn!lCh8fld grundsätziIch wlCleJ1\lfen wer­
den mDIIte. Nec:h der frDheren Verwaltungepraxt&, nach det Genehmigungen individueller 
Netzentoelle nach § 19 Aw. 2 StromNEVgrul"lddZllcn nur befrtstetfOr 1 Jahr lIuegeeptoohen 
wurden, stellte lieh die Frage des WICIarrufa im Falle eier Nichteintritts d. prognostizierten ~ut­
zungaverhilteM nut deshalb nicht. 'MIillndiesam Fall die Abrechnungen..",. § 10~. 2 S. 
10 StfOl'l'tNEV nar;:h den allgemein gilltigen Entgalten zu erfolgen und.., die Genehmigungen 

http:nachvol1Zi8h.an
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durch Zeitabra1.lf erfedigt hilben. Im Falle der unbafriataten Genel'lmigungset1Bilung wirkt die ....­
,sprOngfich rechtmlBig erteilte Genehmigung jedoch dagegen trotz. ..Nid1teintritts der tatdcho­
lichen VOfTlusetzungen auCh fUr Cie ZUkunft fort. 

'DIrWidarrufsvorbehilt Jst erforderlich. um der Seachlusskammer in dan Fillen. in denen afe 
nacht 19 AbSatz 2 S. 2 StromNEV erforderliehln Vorausaatzungen fOr BefreIung von den 
Nlltantga/tan In einem in den Genehmlgungszeitraum fallenden Abl8Chnungsj.hr entgegen d.. 
ursprünglichen Progo0S8 tatslchlleh nicht erfOllt worden sind, die Möglichkeit zu geben, die 
Wirksamkeit der Genehmigung durch eine zukOnftige.Erkllrung ganz oder teilweise.mitWirkung 
ftlr die Z1Jtunft tu beel'lClliln. Danach Wlre ein Widerruf etwa dann denkbar. wenn dar Letzt­
verbraucher infolge der Stilllegung eines Produktionstlil. dauerhaft nicht mehr In der Lage wlre. 
die vorgegebenen MindeatvorauS88tzungen von 7.000 Benutz\l'lgsstunden und einem jährlichen 
Verbrauch von 10 Gigawattstunden zu 8IfQllen.Von einem Widerruf ~Onnte dagegen abgelehen
wardan. w~mnbeispiel5WtJi. dieVoraussetzungen des § 19 Ab&. 2 S. 2 StromNEV I8CIi"neh 
aufgrund ven etnm;llig niCht jllv1ich auftnltendln leJeignlsaen, wie zeitweiligen ReparalUfllulfll­
I,," von Produktionsanlagen. nicht erreicht werden kenn_I. 

III.Ko8ttIn 

Die Genehmigung eines lndivlduellen Netzentgel~s sem, 118 Alls. 2 SttanNEV stellt eine ge. 
bUhNnptliohiigeAmtshBndlung dar (5 i1Abs. 1 S. 1 Nr. 6 EnwG i. V. m§ 24 Satz 1 Nr. 3 
EnWG). Die GebOl'Ir wird auch erhotMlh.'IIIM ein Antrag auf Vorname einer gebotnnpftlchti­
gan Amtshandlung abgelehnt yArd (§ 91 AbI. 2 S. 1 EnWG). 

Die Reguli8Nngsbetlörde B81Zt die GebOhrenhOhe nach Maßgabe das GebChRlirwerzeid'lnisSeS 
fest. waIe_fUr die Genehmtgung von individUenen Netzentge!ten einen GabOhnlnrahmen \/On 
mindesten. 500 bil maximal 15.000 Euro vorsieht (I 2 enwGKostV i. V. m. Nr.· 4.10 dirAnlage 
..EnVVGKastV in dllr Fauung der Verordnung Jur Änderung der Energiewlrt!Jchaftlkostefto. 
verordnung vom 10.10.2011, BGBI. 12(84). 

Kaetenaohuldnar ist nach 191 Aha. 1 Satz 1 Nr,6 EnWG iN.m. § 13Ab1.1 Nr.1 VwKoItG. wer 
die Amtshandlung veranlasst oder zu wessen Gunsten Bie vorgenammen Wird. SOfern der Netz­
....DerAntragtteller Iet. haftet dieser gemein.rn mit dem N*nutHr als GeNmtsc::huldnar 
gern. § 13 AbI.2 VWf(ostG. Im Rahmen deI bestehenden AwwahlermllSHfl8 erscheint _ vor­
liegend IlslIChgerecht und angemessen, fDr die Gebühr aflelne die Betelfigta als eigentliChe 
Inhaberin deS Ansprucha nach § 19 Ab•. 2 S. 2 StramNEV hltllnzuBehen. da die wlrtIOttdIi­
ehen Auswirkungen ausschlleßHch ihr zu Gute kommen während in Bezug auf dia AntragsteU. 
rin kein lligenet Wil1eChlftlic:he.lntereMe an_getroffenen Ent6Cheldung erkennbar .... 

Für Genehmigungen von individuellen Netzentgelten nach § 11'1! Abs. 2 StromNEV bIndm8t eile 
BunclesnetzaQentu" die GebOldnhOhe wie folgt: ZU.nam SoCk8lblltrag. dessen HOhe abhln­
glg davon ist. ob derVtl'WlitUnpluIWand gertng(Sockelbatrlg;: 100 Euro). nDnnlill (Soeiralbe­
trag ;: ~OO Euro) oder hOCh (8ockaJbetra9 = 4CO ElI'O) war, wird zur BerocRichlgung der ~ 
schaftliet18 Bedeutung ein Betrag von 0.1 % der jlhl'liCl"l erzieIbaran EntgettredUz.lerung addiert 
DllMti wird auf die 8fZieibilre Entgeftreduziarung im ersten Jahr der Ginehmigung abgeatelft und 
nit dar Gaaehmigungsdauer in Jahren multipliZiert. in AnIehn1.l1g an den ~anken.. 
19 der Ziwilprozeuardnung aber maximal mit drei. Ober.. oda' unteraclYeitet der SO enechnetl 
Bang dtI1 GebllhrenranrNn, i&1 dar Jeweilige Höchst- Qder Mfndes\betrag des GebOhrenrah­
man. anzusea.ri. Di_ Berechnung8/TIethode beracksichtlgt den verwaltungaaufWand und die 
Wirt:sc:haftlichen Bedeutung Im !inalfall. 

http:anzusea.ri
http:gemein.rn
http:Abl8Chnungsj.hr
http:Zeitabra1.lf
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Der durch das vorliegende Genehmigungsvafahren verursachte Verwaltunglaufwand _Ite 
sich im VerhlltniS zu den andere" Verfahren im Rahmsn dar Genehmigung individueller N_. 
entgelte naeh § 19 Abs. 2 StromNEV als normal dar. O.Antrag wurde mit _Itgehend vollstin. . 
dfgen Unterlagen eingeraic;ht. DIe Anlragsbearbeitung erforgte im Dblichen Zeit,.hmen und war 
auch nicht mit besonderen sachlichen adar rechtlichen Schwierigkeiten verbunden. Ausgehend 
von den seitens d.AnWagstellerin naehgewiesenen Verbrauchs- und Laistungsdaten und den 
im ersten Jahrder Genehmlgu.ns veröffentlichen allgemeinen N.tzeelten, balluft sich die in 
di....-n Jahr erzieJbare Ne1z:entgeltreduzierung vartiegend auf €. 

Vorliegend resultiert daraus folgende GebOhr: 

In dem vortiegenclln VerwaHungsvelfatiren bestand kein Anlass zur ErmaBlgung der GebOh1' 
aus BilligkaitagrOnden gemlB § 91 Abs. 3S. 3 EnWG. 

Zahlunphinweise: 

Oie GabQhr wird mit der Bekanntgabe durch diesen Bescheid 1I1Iig. Oie Beteiligte wird gabelen, 

die Gabtlhr unter Angabe cIeB Kaasenzelchtns 800098103305 bi'alm 30.08.2012 aUf das Kon­

to dar Bunde8ka&se Trisr, Konto-Nr,: 590 0111 20 beI dar Deutschen Bundesbank FIliare sa.r­

brOcken. Bt.z S90 ODO 00, zu Oberwelsen. 


RecbtabatutlfäbelahNng 

Gagen di.." Be$ChlUlS ist die BeschWerde zulaleig. Sie is1sctJ'ifilich binnen einer mit der Be­
ka'\ntgabe des Beschlusua beginnenden FriSt von einem Monat bei dar Bundesnetzagentur10r 
Elektrlzftat. Gas, Telekcmmunikation, Post und Eisenbahnen. Tulpenfald 4, 53113 So"n (POlt­
anschrift: Postfach 80 01, 6310& Bann) einzureicl'len. Zur Friltwahrung gM1ugt jIcIoch, wenn die 
Beschwerde Innerhalb dieser Frfstbel dem Baschwerdegericht. dem Obattandasgerlcht DOS.. 
dorf (HausanIChrift: Ceoilianallee 3,40474 DOsseldorf) eingeht. 

DIe SllChw8lde ist zu bagrQQden. Die Frist fOr die 8eschwenfebegrOndung brIträgt einen MQoo 
Mt. Sie bllDlnnt mit der Elnlegung der Beschwerde und kann auf Antrag von dem oder der Vor. 
sltDmdafl des Saechwerdegarichts verlGngeft werden. Oie 8elchwerdebegrondll1g muss dia 
Elldlrung enthalten. Inwieweit die Entscheidung ang"ao~ und ihre AbI"daNng oder Aufha.. 
bung beantragt wird. Ferner mUlis sie die Tabsachen und Beweismittel angeben, auf die sich die 
BeschWerde stOtzt. Basctrwatdeschrift und BeschWe!'debagrflndung mOSsen durch einen 
Rechtsanwalt u nteaeichnat lI.n. 

Oie Be$Chwerde hat keine aufschilIbande Wirkung (§ 76 Abs. 1 EnWG). 

~ ~,

Dr. Frank-Pater Hanse" Rain. Busch 

• Vorsitzender- • Belsltzlar· 
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